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FAQ !?
Es gibt zwei unterschiedliche Energieausweise, 

nämlich

a für Wohngebäude

b für Nichtwohngebäude

Jeder Energieausweis muss dem in der Energieein-

sparverordnung festgelegten Muster ent sprechen.

Der Energieausweis
Häufi g gestellte Fragen

Was ist ein Energieausweis?

Der Energieausweis ist ein vierseitiges Formular mit verschiede-

nen Angaben zu einem bestimmten Gebäude. Er enthält neben 

Adresse, Baujahr des Gebäudes sowie Anzahl der Wohnungen 

als wichtigste Information einen Energiekennwert in Kilowatt-

stunden pro Quadratmeter mit entsprechenden Erläuterungen. 

Der Energiekennwert ist alternativ als berechneter Bedarf oder 

als gemessener Verbrauch dargestellt. Der Energieausweis dient 

zur energetischen Vergleichbarkeit von Gebäuden, vergleichbar 

mit den Energieeffi zienzklassen bei Haushaltsgeräten oder dem 

Durchschnittsverbrauch von Fahrzeugen.

Hier als Beispiel der Energieausweis für Wohngebäude 

(die Version für Nichtwohngebäude sieht ähnlich aus)

Was bringt der Energieausweis?

Der Energieausweis wurde geschaffen, weil die Energieeinsparverordnung gesetzlich vorschreibt, dass potenziellen 

Käufern, Mietern, Pächtern oder Leasingnehmern von Immobilien ein Instrument an die Hand gegeben werden muss, das 

ihre Entscheidungsfi ndung unter dem Aspekt der Energieeffi zienz entsprechend unterstützt. Übrigens muss bei beste-

henden Mietverhältnissen kein Energieausweis vorgelegt werden. 

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen
überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Gültig bis:

Unterschrift des Ausstellers

............................ ..............................................................
Datum Unterschrift des Ausstellers
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Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die
energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -
siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentümer Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gebäude

Gebäudetyp

Liegenschaftsnummern

Adresse

Kundennummer Gebäudefoto

Gebäudeteil (freiwillig)

Baujahr Gebäude

Baujahr Anlagentechnik

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Aussteller

Neubau
Vermietung/Verkauf

Modernisierung
(Änderung/Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

0      50     100    150     200     250     300     350     40 0    >400 

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Endenergiebedarf

Sonstige Angaben

Energiebedarf

Nachweis der Einhaltung § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV 2)

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgegeben. Insbesondere wegen standar-
disierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifischeWerte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN).
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Energieträger Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m2.a) für Gesamt in kWh/(m2.a)

Heizung Warmwasser Hilfsgeräte 2)

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

4)

nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt für:

Heizung
Lüftung

Warmwasser
Kühlung

Die Lüftung erfolgt durch:

Fensterlüftung Schachtlüftung
Lüftungsanlage ohneWärmerückgewinnung

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Primärenergiebedarf Energetische Qualität der Gebäudehülle

Gebäude Ist-Wert kWh/(m2.a) Gebäude Ist-Wert HT ’ W/(m2.K)

EnEV-Anforderungswert kWh/(m2.a) EnEV-Anforderungswert HT ’ m2.K)

CO2-Emissionen 1) kg/(m2.a)

1) freiwillige Angabe
2) nur in den Fällen des Neubaus und der Modernisierung auszufüllen

3) ggf. einschließlich Kühlung
4) EFH - Einfamilienhaus, MFH - Mehrfamilenhaus

Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme

Lüftungskonzept

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

Endenergiebedarf

kWh/(m2.a)

Primärenergiebedarf ("Gesamtenergieeffizienz")

kWh/(m2.a)

W/(

0 50 100 150 200     250     300     350     40 0    >400

0        50        100        150        200        250        300        350        400      >400 

Energieverbrauchskennwert

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Vergleichswerte Endenergiebedarf

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgegeben. Die
Werte sind spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN) nach EnEV. Der tatsächlich gemessene Verbrauch einer
Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom
angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

Energieverbrauch für Warmwasser: enthalten nicht enthalten

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen werden, der
keinen Warmwasseranteil enthält, ist zu beachten, dass auf die
Warmwasserbereitung je nach Gebäudegröße 20 - 40
kWh/(m².a) entfallen können.

Soll ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

1) EFH - Einfamilienhaus, MFH - Mehrfamilenhaus

1)

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Zeitraum Energieverbrauchskennwert in kWh/(m².a)
(zeitlich bereinigt, klimabereinigt)

Energieträger von bis Brennstoff-
menge
[kWh]

Anteil
Warm-
wasser
[kWh]

Klima-
faktor

Heizung Warm-
wasser

Kennwert

Durchschnitt

Das Gebäude wird auch gekühlt; der typische Energieverbrauch für Kühlung beträgt bei zeitgemäßen Geräten
etwa 6 kWh je m² Gebäudenutzfläche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Dieses Gebäude

kWh/(m2.a)

Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen (z.B.
standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Wärmegewinne
usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der
Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ab. Er berücksichtigt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils ein-
gesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO2-Emissionen des Gebäudes frei-
willig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich benötigte Energiemenge für Heizung,
Lüftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Gebäude bei standardsierten Bedingungen unter Berücksichtigung der Energieverluste
zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Lüftung sichergestellt werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.
Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte für grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche
angegeben, in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall können diese Werte
auch außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HT’). Er ist ein Maß für die durchschnittliche energetische Qualität aller wärme-
übertragenden Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine Werte signali-
sieren einen guten baulichen Wärmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich
der konkreten örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führen beispielsweise
hohe Verbräuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den zukünftig zu erwartenden Verbrauch
ist jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen Verhalten abhängen.

Gemischt genutzte Gebäude
Für Energieausweise bei gemischt genutzten Gebäuden enthält die Energieeinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis für alle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise für Wohnungen und die übrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebäudeteil").

4Erläuterungen

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
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Ab wann muss ein Energieausweis vorhanden sein?

Wenn Wohnungen oder Gebäude verkauft beziehungsweise vermietet werden sollen, müssen 

•  ab 1. Juli 2008 Energieausweise für Wohngebäude der Fertigstellungsjahre bis 1965 

•  ab 1. Januar 2009 Energieausweise für Wohngebäude, die nach 1965 errichtet wurden und

•  ab 1. Juli 2009 Energieausweise für Nichtwohngebäude 

den potenziellen Interessenten zugänglich gemacht werden.

Ebenfalls ab dem 1. Juli 2009 müssen Energieausweise für Gebäude mit mehr als 1.000 Quadratmetern Nutzfl äche 

öffentlich ausgehängt werden, in denen Behörden oder vergleichbare Einrichtungen öffentliche Dienstleistungen erbringen 

und einem starken Besucherstrom unterliegen. 

Wie lange gelten Energieausweise?

Energieausweise aller Art – also sowohl Bedarfs- als auch Verbrauchsausweise – sind ab dem Tag ihrer Erstellung zehn 

Jahre gültig. 

Welche Energieausweisarten gibt es?

Der Energieverbrauchsausweis beschreibt die Effi zienz mit der die vorhandene Energie genutzt wird. Der Energiever-

brauch wird anhand der durchschnittlichen Verbrauchswerte der letzten drei aufeinander folgenden Abrechnungszeiträume 

(z.B. aus den Heizkostenabrechnungen) ermittelt. Im Verbrauch sind auch der Einfl uss des Nutzers und der Betrieb der An-

lage enthalten, so dass sich Energieeinsparungen durch Verhaltensänderungen von Nutzern oder eine Effi zienzsteigerung 

des Anlagenbetriebes gut abbilden lassen. 

Mit dem Energiebedarfsausweis wird eine normierte Vergleichbarkeit von Gebäudehülle und Anlagentechnik hergestellt, 

die insbesondere auf normierten Nutzungsverhalten und Randbedingungen basiert. Der Bedarfsausweis berücksichtigt 

bauliche und anlagentechnische Eigenschaften wie Dämmung, Baumaterialien, Bauweise, Lüftungs- und Heizungsanla-

ge sowie den daraus eventuell entstandenen Wärmeverlust und ergibt ein objektives Bild der energetischen Qualität des 

Gebäudes. 

Beide Energieausweise sagen übrigens nichts über den Energiebedarf oder -verbrauch einer konkreten Wohnung aus. Sie 

betreffen das gesamte Gebäude.

Wohngebäude

ja Baujahr vor 
einschl. 1965?

Frist bis 
01.07.2008

Frist bis 
01.01.2009

nein

Energieausweispflicht für bestehende Gebäude (Vermietung oder Verkauf)

Frist bis 
01.07.2009

Nichtwohngebäude
Öffentliche Gebäude






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Welcher Energieausweis wofür?

Der Gesetzgeber sieht eine weitgehende Wahlfreiheit für die Erstellung eines Energiebedarfs- oder Energieverbrauchsaus-

weises vor. 

Bis zum 30. September 2008 besteht eine generelle Wahlfreiheit zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen. 

Ab 1. Oktober 2008 bleibt die generelle Wahlfreiheit für alle Gebäude ab fünf Wohneinheiten bestehen. 

Für Wohngebäude mit einer bis vier Wohneinheiten besteht ab dem 1. Oktober 2008 nur noch die Wahlfreiheit für Objekte, 

deren Bauantrag vor dem 1. November 1977 – dem Beginn der Gültigkeit der Ersten Wärmeschutzverordnung – gestellt wurde 

oder die mindestens auf das Niveau der Ersten Wärmeschutzverordnung modernisiert wurden. Das bedeutet, dass für alte, 

kleine sowie unsanierte Häuser ab dem 1. Oktober 2008 dann nur noch der Energiebedarfsausweis ausgestellt werden kann.

Für alle Gebäude, bei denen Wahlfreiheit zwischen bedarfs- und verbrauchsbasiertem Energieausweis besteht, kann ein 

Ver brauchsausweis nur dann erstellt werden, wenn der Energieverbrauch der letzten drei Abrechnungsperioden ermittelbar ist.

nein

Bestandsgebäude

nein

gebaut / modernisiert
nach WSchV 1977?

ja

Neubau, Modernisierung,
größere Erweiterung

bedarfsbasierter 
Energieausweis

nein

ja

nein

kein Energie-
ausweis nötig

Wohngebäude > 4 WE bzw.

Vermietung, Verkauf,
Verpachtung, Leasing etc.?

Absolute Wahlfreiheit
ab sofort und nur bis

zum 30.09.2008

ja

ja

Wahlfreiheit zwischen 
verbrauchs- und bedarfs-
basiertem Energieausweis

Bauantrag nach dem
01.11.1977?

Wie ist ein Gebäude defi niert?

Nach der Energieeinsparverordnung müssen Energieausweise für Gebäude ausgestellt und entsprechend der Energiever-

brauch für das entsprechende Gebäude ermittelt werden. Diese Regelung ist für BRUNATA-METRONA deswegen von 

Bedeutung, da die übliche Abrechnungsgröße einer „Liegenschaft“ nicht identisch mit einem Gebäude sein muss. Eine 

abschließende Defi nition des Begriffes Gebäude liefert die Energieeinsparverordnung nicht. Dies ist für die praktische 

Umsetzung von Vorteil, da sich daraus verschiedene Interpretationsmöglichkeiten ergeben.

gggggggggggggggggggggggggg Fortsetzung auf Blatt 4 g
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g Fortsetzung von Blatt 3gggggggggggggggggggggggggg
So kann man etwa schlussfolgern, dass sich ein Gebäude mindestens durch einen eigenen Aufgang sowie das durch die 

Wärme übertragende Umfassungsfl äche begrenzte Volumen defi niert. Dieser Spielraum ist wichtig, wenn man sich große 

Blockrandbebauungen vor Augen führt. 

In der Praxis bestehen folgende Möglichkeiten zur Erstellung von Energieausweisen und dabei speziell von Ver-

brauchsausweisen:

Sämtliche hier aufgelisteten Möglichkeiten liefert BRUNATA-METRONA aus einer Hand.

Was bedeutet Wohngebäude, Nichtwohngebäude oder gemischt genutztes Gebäude?

„Gemischte Nutzung“ entsprechend der Energieeinsparverordnung bedeutet das Vorhandensein von Wohnnutzung und 

Nichtwohnnutzung innerhalb eines Gebäudes, wobei die unterschiedlich genutzten Gebäudeteile wie eigenständige 

Gebäude behandelt werden. Entsprechend ist je ein Energieausweis für die Wohnnutzung und für die Nichtwohnnutzung 

auszustellen. Wohnähnliche Nutzung wie etwa die freiberufl iche Nutzung von Wohnungen oder freiberufsähnliche gewerb-

liche Nutzung können wie Wohnnutzung behandelt werden. Getrennt werden müssen nur solche Nutzungen innerhalb 

eines Wohngebäudes, die nicht wohnähnlich sind und sich zusätzlich bei der gebäudetechnischen Ausstattung wie etwa 

Belüftung, Klimatisierung und dergleichen wesentlich von der Wohnnutzung unterscheiden. Flächenanteile bis zu etwa 

10% gelten als unerheblich.

Wie verfahre ich als Kunde mit dezentraler Beheizung wie etwa Gasetagenheizung oder 
Elektrospeicherheizung?

Voraussetzung für die Erstellung der Verbrauchsausweise ist, dass die Energieverbrauchsdaten über drei Abrechnungs-

perioden ermittelbar sind. Dies kann entweder durch die Befragung aller Mieter oder durch Zusammenarbeit mit dem 

Energieversorgungsunternehmen (EVU) erreicht werden. Da jedoch die Mieter und nicht die Kunden direkter Vertragspart-

ner des EVU sind, ist nicht gesichtert, dass letztere aus Gründen des Datenschutzes die Verbrauchsdaten zur Verfügung 

stellen.

Scheitert sowohl die Befragung der Mieter als auch die Zusammenarbeit mit dem Energieversorgungsunternehmen, kann 

kein Verbrauchsausweis erstellt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass bei Wohngebäuden mit Nachtspeicherheizungen 

keine separaten Zähler für diese Nachtspeicherheizungen angebracht sind und somit der Stromverbrauch aller Stromquel-

len mitberechnet werden würde.

a Ein Eingang – ein Wärmeerzeuger: Energieausweis 

für die gesamte Gebäudehülle.

b Mehrere Eingänge – ein Wärmeerzeuger: Energie-

ausweis für die gesamte Gebäudehülle.

c Mehrere Eingänge – mehrere Wärmeerzeuger:

entweder Zusammenfassung aller Wärmeerzeuger und 

ein Energieausweis für die gesamte Hülle. 

 Oder – falls die Wärmeerzeuger aufgangsweise 

bestehen oder aufgangsweise zugeordnet werden 

können: Erstellung der Energieausweise auf Kunden-

wunsch pro Aufgang. 

d Mehrere Gebäude – ein Wärmeerzeuger mit 

Vorverteilung: Erstellung der Energieausweise 

entsprechend Vorverteilung für jedes Gebäude.

e Mehrere Gebäude – ein Wärmeerzeuger ohne 

Vorverteilung: Aufteilung des Energieverbrauches des 

Wärmeerzeugers entsprechend der Einheiten der 

Heizkostenabrechnung auf die einzelnen Gebäude.

f Ein Gebäude, ein Wärmeerzeuger gemischte 

Nutzung: Erstellung eines Energieausweises für jede 

Nutzung, über eine vorhandene Vorverteilung oder 

entsprechend der Einheiten der Heizkostenabrechnung 

für die jeweilige Nutzeinheit.




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Welche Energieausweise erstellt BRUNATA-METRONA?

• Die im Ausweis vorgesehenen Angaben zur Ermittlung 

der Verbräuche und Flächen liegen nicht vor.

• Verbrauchsdaten der Heizenergieverbräuche von den 

letzten drei vorhergehenden Abrechnungszeiträumen 

liegen nicht, bzw. für das zu betrachtende Gebäude 

nicht getrennt erfasst, vor.

• Die Heizung versorgt mehrere Gebäude und es fehlt 

eine getrennte Erfassung für jedes Gebäude.

• Es befi nden sich dezentrale Wärmequellen im Gebäude 

und die Heizenergieverbräuche liegen nur dem Nutzer 

jeder einzelnen Wohneinheit vor, nicht jedoch dem 

Eigentümer für das gesamte Gebäude.

• Im Gebäude befi nden sich mehrere Wärmeerzeuger 

und die Verbrauchsdaten liegen nicht von allen Wär-

meerzeugern vollständig vor.

• Bei Nichtwohngebäuden: Stromverbrauchsdaten von 

den letzten drei zusammenhängenden Abrechnungs-

zeiträumen liegen nicht vor.

• Bei Mischnutzung: Keine getrennte Erfassung der 

Verbrauchsdaten (Heizung + Strom) von Wohnungsnut-

zung und Nichtwohnungsnutzung.

• In Ihrem Gebäude befi nden sich mehr als zwei Heiz-

systeme 

Wann ist die Ausstellung eines Energieverbrauchsausweises nicht möglich?

Verbrauchsausweis 

• für Wohngebäude

• für Nichtwohngebäude

Bei gemischt genutzten Gebäuden sind beide Arten von Energieausweisen möglich.

Bedarfsausweis

• Vereinfachter Bedarfsausweis für Wohngebäude (Datenerhebung 

über Fragebogen, keine Vor-Ort-Aufnahme durch Fachmann)

• Bedarfsausweis Wohngebäude und Nichtwohngebäude 

(Vor-Ort-Aufnahme durch Fachmann)

Welchen Energieausweis soll ich wählen?

Möchten Sie als Eigentümer lediglich die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, eine kostengünstigste Erstellung des Ener-

gieausweises und keine Ableitung von Sanierungsempfehlungen aus dem Energieausweis, können Sie im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften zwischen dem Verbrauchsausweis, dem vereinfachten Bedarfsausweis und dem Bedarfsausweis 

wählen.

Sollen an einem Gebäude bauliche Veränderungen durchgeführt werden und die Informationen aus der Gebäudeaufnah-

me in umzusetzende Modernisierungshinweise münden, ist dringend zu einer Energieberatung oder der Erstellung eines 

Energiekonzeptes zu raten. Dies ist kostenaufwändiger, wird jedoch staatlich gefördert (175 € bis 250 €).
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